
 

E lekt ron isches 

A m t s b l a t t  

fü r  den Landkre is  Verden  

 Nr. 20/2024 Verden (Aller), 07. Juni 2024
 

 

Herausgeber: Landkreis Verden – Der Landrat – Lindhooper Straße 67, 27283 Verden (Aller), Telefon: 04231 15-0, E-Mail: kreishaus@landkreis-verden.de 
Elektronisches amtliches Verkündungsblatt des Landkreises Verden, bereitgestellt unter: www.landkreis-verden.de/amtsblatt2023 
 

52 

Inhaltsverzeichnis 
Wahlbekanntmachung Nr. 3 zur Europawahl am 09.06.2024, Landkreis Verden 
 

Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 13.06.2024, Landkreis Verden 
 

Feststellung der UVP-Pflicht für eine Grundwasserabsenkung in Achim, Landkreis Verden 

52
 

53
 

53
 

Wahlbekanntmachung Nr. 3 
zur Europawahl am 09.06.2024 

 

Zusammensetzung des Kreiswahlausschusses  

Der nach § 4 der Europawahlordnung (EuWO) i. V. m. § 4 Europawahlgesetz (EuWG) und  
§ 9 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes (BWG) gebildete Kreiswahlausschuss für den Landkreis Verden 
setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Vorsitzende  
 
Erste Kreisrätin Regina Tryta  
Kreiswahlleiterin  
Lindhooper Straße 67  
27283 Verden 
 

Stellvertretender Vorsitzender 
  
Kreisrat Gunnar Keller  
Stellvertretender Kreiswahlleiter  
Lindhooper Straße 67  
27283 Verden 

Beisitzerinnen/Beisitzer 
 

Stellvertretende 
Beisitzerinnen/Beisitzer 

Birgit Mellerowitz  
27283 Verden (Aller)   
 

Frank Medenwald  
27283 Verden (Aller) 

Andreas Janßen  
27283 Verden (Aller) 
 

Barbara Duprée 
27283 Verden (Aller) 
 

Susanne Rosilius 
27283 Verden (Aller) 

Britta Kailasam 
27283 Verden (Aller) 
 

Roland Güttler 
27299 Langwedel 
 

Regina Ernst 
27283 Verden (Aller) 

Stefan Okrongli 
27313 Dörverden 
 

Doris Gerken 
27283 Verden (Aller) 

Patrick Cordes 
27299 Langwedel 
 

Lennart Quiring 
28832 Achim 

 

Verden (Aller), den 04.06.2024 
 

LANDKREIS VERDEN 
Die Kreiswahlleiterin 
gez. Tryta 
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Bekanntmachung 
 

Am Donnerstag, 13.06.2024, tagt um 17:00 Uhr der Sozial- und Gesundheitsausschuss. Sitzungsort: 
Kreishaus, Kreistagssaal, Lindhooper Straße 67, 27283 Verden (Aller). 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 
 

1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
2 Feststellung der Tagesordnung 
3 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 

07.11.2023 
4 Mitteilungen des Landrates 
4.1 Zielvereinbarungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II/Bürgergeld); 

Zielerreichung 2023 und Zielvereinbarung 2024 
4.2 Zuschüsse für ehrenamtlich organisierte Hilfsmaßnahmen im Ausland 
4.3 Arbeitsmarktprogramm des Kommunalen Jobcenters Landkreis Verden 2024 
4.4 Sachstand Beratungs- und Gewaltschutzzentrum Verden des Vereins „Frauen helfen Frauen“; 

mdl. Bericht 
4.5 Bericht über den aktuellen Stand zur Pflege im Landkreis Verden (Pflegebericht etc.) 
5 Bericht aus dem Runden Tisch für eine zukunftsfeste Gesundheitsversorgung im Landkreis 

Verden 
 

Es folgt ein nichtöffentlicher Teil. 
 

Zu Beginn der Sitzung und nach Ende des öffentlichen Teiles der Sitzung findet eine Einwohner-
fragestunde von jeweils 15 Minuten statt. 
 

Verden (Aller), 6. Juni 2024 
 

LANDKREIS VERDEN 
Der Landrat 

               
 
Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Verden vom 06.06.2024 zur Feststellung der UVP-
Pflicht für eine Grundwasserabsenkung (110.000 m³) auf dem Grundstück in Achim, Auf der Grund 
81 
 

Die Fa. Meyer Städte- und Industrie GmbH hat die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gem. § 8 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der zurzeit gültigen Fassung, für das obengenannte Vorhaben 
beantragt. 
 

Da die geplante Grundwasserabsenkung in den Anwendungsbereich des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) fällt, wurde eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß 
§ 7 i. V. m. Anlage 1 Nr. 13.3.2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit (UVPG) in der zurzeit gültigen 
Fassung, durchgeführt. 
 

Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für die beantragte Grundwasserabsenkung keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Das Vorhaben kann 
aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien 
keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 7 UVPG zu berücksichtigen 
wären. 
 

Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 

Verden (Aller), 04.06.2024 
 

LANDKREIS VERDEN 
Fachdienst Wasser und Abfall 
Az. 70/657-20/6/350 
Der Landrat 
Im Auftrage: 
gez. Brünn 


